
 

 

 

Bescheinigung der Beschäftigungserlaubnis für Studierende 

 

 

Allen Personen, die im Besitz einer gültigen Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der 

Ausbildung (§ 16b AufenthG Studium) sind, ist ab dem 1. März 2024 eine Beschäftigung bis 

zu 140 Tagen unter Berücksichtigung der Vorgaben nach § 16b Absatz 3 AufenthG sowie 

die Ausübung studentischer Nebentätigkeit erlaubt. Selbständige Tätigkeit nicht erlaubt. 

 

Diese Bescheinigung darf von Studierenden mit Wohnsitz in Stadt oder Landkreis Kassel bei 

Behörden, Banken, Arbeitgebern oder sonstigen Interessierten vorgelegt werden. 

 

 

 

Im Auftrag 

gez. Norbert Strauch 

Abteilungsleiter 

 

 

Kassel documenta Stadt 

Oberbürgermeister 

Bürgeramt 

Abteilung für Zuwanderung  

und Integration  

Stadt und Landkreis Kassel 

Norbert Strauch 

zuwanderung@kassel.de 

Telefon 0561 115 

Fax 0561 787 3116 

 

Vorsprache nur nach 

Terminvereinbarung  

über Telefon 115 

Anschrift: 

Obere Königsstr. 8 

34117 Kassel 

 

Behördennummer 115 

Rechtshinweise 

zur elektronischen 

Kommunikation 

im Impressum unter 

www.kassel.de 
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